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Antrag auf Zulassung 
 
zum Master-Studium im Studiengang  
„Angewandte Oberflächen- und Materialwissenschaften“ 
      zum Sommersemester 200__           zum Wintersemester 200__  
 
Der Antrag muss bis spätestens 31. Januar für das Sommersemester bzw. 15. Juli für das Wintersemester  (Ausschlußfrist) bei der 
Hochschule eingegangen sein. 

NICHT AUSFÜLLEN 
Absolventen der HS Aalen oder Esslingen Übrige Absolventen 

 
HZB-Note  
 
Bonus Berufstätigkeit  
 
 
 
Auswahlnote 

 
HZB-Note  
 
Bonus Berufstätigkeit  
 
Bonus Fachkenntnisse 
 
Auswahlnote 

 
1.  Personaldaten 
1.1 Personalien 

 
 

Name, Vorname  
 

 
Geburtsname 
freiwillige Angabe 
 

 
1.2 Geburtsdatum, -ort  

 Geburtsort: freiwillige Angabe 
 

1.3 Staatsangehörigkeit 
 
1.4 Anschrift 

 

Straße, Hausnummer 

 
Postleitzahl, Wohnort 

 
Kreis des Wohnorts 

 
Email 
freiwillige Angabe 

 
 
 

 

 Geschlecht:  weiblich  
 

 männlich  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Telefon 
freiwillige Angabe 

 

 

 

 

 

Bewerbungsnummer: 
   



Name: _________________________________ 
 
 
2.  Hochschulzugangsberechtigung (HZB) 
 
2.1 Art der HZB   
 
2.2 Durchschnittsnote   
 

 
2.3 Evtl. Boni für die Auswahlnote 
 
 Für Bewerber mit einem Bachelor oder Diplom in  

- „Chemieingenieurwesen/Farbe – Lack – Umwelt“ der Hochschule Esslingen 
- „Oberflächentechnik“ der Hochschule Aalen 

 
Dauer der Berufstätigkeit 
In Jahren 

Art des beigefügten 
Nachweises 

Bonus (nicht 
ausfüllen) 

   
 
 Für alle anderen Bewerber  
 

ECTS-Grade  Note (nicht ausfüllen) 
   
Dauer der Berufstätigkeit  
in Jahren 

Art des beigefügten 
Nachweises 

Bonus (nicht 
ausfüllen) 

   
Fachkenntnisse 
in 

Falls 
vorhanden 
ankreuzen 

Art des beigefügten 
Nachweises 

Bonus (nicht 
ausfüllen) 

Polymerchemie            
Werkstoffkunde    
Oberflächentechnik    
Lackchemie    
Korrosionskunde    
Verfahrenstechnik    

 
 
 
 
3.  Hochschulstudium 

3.1 Erster einschlägiger Studienabschluss 

Hochschule    
 
Studiengang    
 
Abschluss    
 
Datum des Abschlusses    
 
Immatrikuliert von   bis   
 
 
Note der Diplom-/Bachelorarbeit:  
(falls nicht auf dem Abschlusszeugnis ausgewiesen, bitte einen Notennachweis dafür vorlegen)  
 

3.2 Liegt ein Ausschluss vom Weiterstudium vor?    Ja       Nein 

Grund   
(Bei Verlust des Prüfungsanspruches bitte Bescheid beilegen) 

 
 
 



 
 
Name: _________________________________ 

 

 

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. 

Ich erkläre, 

• dass für den Studiengang, für den ich die Zulassung beantrage, eine frühere Zulassung nicht erloschen ist, weil 
ich eine Prüfung, ohne sie wiederholen zu können, nicht bestanden habe (§ 60 Abs. 1 Nr. 2 LHG), 

• dass für den Studiengang, für den ich die Zulassung beantrage, eine frühere Zulassung nicht erloschen ist, weil 
ich die Prüfungsleistungen nicht zum vorgeschriebenen Zeitpunkt nachgewiesen habe (§ 60 Abs. 1 Nr. 2 LHG), 

 

Datum:       Unterschrift:  
 
 
Beigefügt:  

 

      Dem Antrag auf Zulassung sind folgende Unterlagen beigefügt:  

 1. Der Nachweis eines geeigneten abgeschlossenen Hochschulstudiums (beglaubigte Zeugniskopie auf 
Deutsch oder Englisch).  

 2. Das Diploma Supplement zum Studium, ersatzweise eine Kopie des dem Studium zugrunde liegenden 
Studien- und Prüfungsplanes, aus dem Art und Umfang der Module bzw. Fächer hervorgehen, sowie nach 
Möglichkeit eine Internetadresse, unter der sich die Modul-beschreibungen des Studienganges finden 
lassen.  

 3. Eine von der Hochschule oder Fakultät ausgestellte Bescheinigung, aus der der Durchschnitt der 
Studiengang-Abschlussnoten des Jahrgangs oder eines längeren Zeitraums hervorgeht.  

 4. Einen Nachweis über die im grundständigen Hochschulstudium erreichte relative Note der ECTS-Skala (A 
bis E) gemäß den "Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die 
Modularisierung von Studiengängen" der Kultusministerkonferenz vom 15.09.2000 (ECTS-Grade); die 
Berechnung des ECTS-Grades kann sich auf den Abschluß-Jahrgang des Studiums oder auf eine längerfristige 
Absolventenstatistik beziehen. Während einer Übergangszeit, in der einzelne Hochschulen den ECTS-Grade 
noch nicht ausweisen können, genügt die Bescheinigung nach Nummer 3, wenn darauf bescheinigt ist, dass 
die Hochschule ECTS-Grades noch nicht vergibt. Bewerberinnen und Bewerber, die nicht aus dem ECTS-Raum 
kommen, legen statt der Be-scheinigung nach Nummer 3 und statt des ECTS-Grades einen Nachweis über 
das erreichte Class-Ranking oder die im Studium erreichte Punktzahl (Mark) vor.  

 5. Nachweise über Berufstätigkeiten nach dem ersten Hochschulabschluss.  

 6. Ausländische Bewerberinnen und Bewerber für deutschsprachige Studiengänge, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist: Der Nachweis über einen abgelegten Test "Deutsch als Fremdsprache" (DaF) mit 
mindestens dem Ergebnis 4 in allen Kategorien oder über einen vergleichbaren Test.  

 

 
 Bei Bewerbung ohne Abschlusszeugnis eines vorangehenden Studiums  

In Fällen, wo das vorangehende Hochschulstudium zum Bewerbungstermin noch nicht vollständig 
abgeschlossen ist, können die fehlenden Unterlagen zunächst wie folgt ersetzt werden: Die Bewerberin / der 
Bewerber reicht ein:  

 1. Einen von der Hochschule beglaubigten Notenauszug (Transcript of Records), dessen Erstelldatum nicht 
mehr als 4 Wochen vor dem Bewerbungs-Abschlusstermin liegt.  

 2. Eine von der Hochschule oder Fakultät ausgestellte Bescheinigung, die die bis dahin erreichte Gesamtnote 
der Bewerberin / des Bewerbers und den längerfristigen Durchschnitt der Studiengang-Abschlussnoten 
ausweist und aus der hervorgeht, dass der Abschluss des grundständigen Studiums voraussichtlich vor dem 
Beginn des Masterstudiums liegen wird.  

 Aufgrund dieser Unterlagen kann eine vorläufige Zulassung erfolgen.  

 Die fehlenden Unterlagen sind baldmöglichst, spätestens aber zum 28.2. für das Sommersemester bzw. 
30.9. für das Wintersemester nachzureichen.  

   

 
Weitere Anlagen:     

Nicht amtlich beglaubigte Zeugnisse können nicht berücksichtigt werden.  


